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Revision der Verordnung über psychiatrische Gutachten im Strafverfahren (LS 321.4); 
Vernehmlassungsentwurf
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Februar 1999 hat der Regierungsrat die Verordnung über psychiatrische Gutachten im Strafverfahren erlassen, vorab mit dem Ziel, die Qualität entsprechender gutachterlicher Dienstleistungen für die Strafuntersuchung und den Justizvollzug zu sichern und weiter zu verbessern. Die Umsetzung der Verordnung oblag seither der hierfür eingesetzten, interdisziplinären Fachkommission unter Leitung des Kantonsarztes. 
Nach 10 Jahren Praxis hat die Fachkommission eine insgesamt positive Bilanz zur Wirkung der Verordnung ziehen können, unter verschiedenen Gesichtspunkten aber auch Anpassungs- und Ergänzungsbedarf festgestellt. So wurde etwa das der Verordnung zugrundeliegende Gesundheitsgesetz bereits revidiert und die kantonale Strafprozessordnung wird 2011 von einer eidgenössischen StPO abgelöst, was bereits unter formellen Gesichtspunkten Anpassungen erfordert. Weiter fehlt es an verschiedenen, für das Handeln der Kommission erforderlichen Verfahrensvorgaben. Mit Blick auf die Kriterien zur Berechtigung zur Gutachtenstätigkeit war sodann zu prüfen, ob am System des a.o. Bezirksarztadjunkten für Psychiatrie festzuhalten ist und in welcher Weise die Fähigkeiten der sachverständigen Personen festgestellt und beurteilt werden können. Mit Blick auf die Zunahme des Auftragsvolumens war sodann die Zulassung von Psychologinnen und Psychologen zu prüfen. Angesichts von Vorkommnissen im Zusammenhang mit der Gutachtenserstellung im gerichtlichen Erkenntnisverfahren wurde schliesslich auch eine entsprechende Ausweitung des Geltungsbereichs der Verordnung diskutiert.

Aufgrund dieser Ausgangslage erteilte die Fachkommission im Einvernehmen mit den Vorstehern der Gesundheitsdirektion und der Direktion der Justiz und des Innern im Januar 2009 einem Ausschuss unter Beizug einer Vertretung des Obergerichts den Auftrag, eine entsprechende Revisionsvorlage zu erarbeiten. Diese hat einen Vorschlag erarbeitet, der sich stärker an die - seit Jahren bewährte - Regelung im Bereich des Dolmetscherwesens anlehnt und den Schwerpunkt der Organisation und Verfahrensführung beim Obergericht ansiedelt. Einzelheiten hierzu sowie zu den weiteren Bestimmungen entnehmen Sie den beiliegenden Erläuterungen. Auf der Basis dieses Entwurfs hat die Verwaltungskommission des Obergerichts im Dezember 2009 bereits ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, die Federführung im vorgeschlagenen Sinne zu übernehmen und die Verordnung gemeinsam mit dem Regierungsrat zu erlassen.

Mit dieser Ausgangslage unterbreiten wir Ihnen nun den entsprechenden Entwurf für eine Verordnung über psychiatrische und psychologische Verfahrensgutachten zur Stellungnahme. Wir laden Sie ein, sich bis 21. März 2010 zum Entwurf vernehmen zu lassen. Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen bis 26. Februar 2010 Frau Dr. Christiane Lentjes Meili, Generalsekretärin-StV. zur Verfügung. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahmen auch in elektronischer Form an pia.vonwartburg@ji.ch.zh zustellen.

Für Ihre Bemühungen und Ihr geschätztes Interesse danken wir Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grüssen
DIREKTION DER JUSTIZ 

UND DES INNERN






Dr. Markus Notter







Regierungsrat


Beilagen: 

1. Entwurf Verordnung über psychiatrische und psychologische Verfahrensgutachten (Stand 11.11.2009 inkl. Inhaltsverzeichnis)

2. Erläuterungen
Verteiler
· Direktionen des Regierungsrates und Staatskanzlei
· Obergericht

· Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich

· Oberstaatsanwaltschaft
· Amt für Justizvollzug

· Aerztegesellschaft des Kantons Zürich AGZ

· Zürcher Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie

· Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen

· Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband

· Zürcher Anwaltsverband

· Demokratische Juristinnen und Juristen
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